
Läutordnung der Kirchenglocken St. Michael, Dietlikon 

 

1. Übersicht: 

Nr. 1  Grosse Glocke (Weltkirche) Ton es’ 

Nr. 2 (Schöpfung)   Ton g’ 

Nr. 3 (Glaubwürdigkeit)  Ton b’ 

Nr. 4 kleinste Glocke (Friede)  Ton c’ ‘ 

 

Grundsätzlich sind die Glocken von klein nach gross einzuschalten und auszuschalten, jeweils in 

Abständen von 15 Sekunden. 

Für das tägliche bürgerliche Geläut sind zwei verschiedene Glocken geplant: Die Schöpfungsglocke 

läutet am Mittag, die Glaubwürdigkeitsglocke am Abend. 

Das Einläuten zu Gottesdiensten geschieht wie in der Region üblich an Samstagen / Sonntagen und 

kirchlichen Festtagen mit allen vier Glocken. 

Die kleineren Messen, z.B. am Dienstag, ebenso die italienische Santa Messa werden mit 

unterschiedlichen Duett-Geläuten gekennzeichnet. 

Für den Trauergottesdienst erklingt ein besinnliches dreistimmiges Moll-Motiv. 

Zu den Hochzeitsgottesdiensten wird mit allen vier Glocken geläutet. 

Das abgerundete Dreiklangmotiv der drei grossen Glocken ist als Jahresschlussgeläut kurz vor 

Mitternacht zu hören, gefolgt vom festlichen Plenum. 

 

2. Tägliches Geläut (bürgerliches Geläut) 

11:00 Uhr (3 Min): Montag-Freitag 

19:00 Uhr (3 Min): Montag-Freitag (entfällt an Kirchlichen Festtagen) 

 

3. Einläuten zu den Gottesdiensten Samstag / Sonntag 

Zeiten gemäss den angekündigten Gottesdiensten, beginnend frühestens um 08:15 Uhr und 

endend spätestens um 19:00 Uhr, jeweils 10 Min. pro Anlass mit allen 4 Glocken. 

 

4. Einläuten zu den Gottesdiensten während der Woche 

Zeiten gemäss den angekündigten Gottesdiensten, beginnend frühestens um 08:15 Uhr und 

endend spätestens um 19:00 Uhr: während höchstens 10 Min. pro Anlass 

Hochzeiten und Beerdigungen jeweils höchstens 15 Min. pro Anlass. 

 

5. Kirchliche Festtage 

Während höchstens 15 Min. pro Anlass: 

- Aschermittwoch um 19:30 Uhr 

- Erster Freitag im Monat März um 19:30 Uhr (Weltgebetstag) 

- Hoher Donnerstag 20:00 Uhr 



- Osternacht 21:00 Uhr 

- Fronleichnam 19:30 Uhr  

- Maria Himmelfahrt (15.8.) um 19:30 Uhr (wenn der Tag auf einen Werktag fällt) 

- Allerheiligen (1.11.) 19:30 Uhr (wenn der Tag auf einen Werktag fällt) 

- Weihnachten (Heiligabend) um 23:00 Uhr 

 

6. Bürgerliches Geläut 

Silvesternacht um 23:40 Uhr während 17 Min. und um 00:01 Uhr während 20 Min. 

Nationalfeiertag (1.8.) um 20:00 Uhr während 15 Min. 

 

 

_________________________ 

 

Von der Kirchenpflege genehmigt am 8.2.2022 


